
Im Kontext mit dem Auswechseln 
von Aufbauelementen (Abutments) bei  
zweiphasigen Implantatsystemen ste-
hen im Teil K  der GOZ (Implantologi-
sche Leistungen) die nachfolgenden 
Gebührenpositionen als Berechnungs-
grundlage zur Verfügung:  

Wechselvorgänge beim 
Freilegen eines zweiphasigen 
Implantats

Das erste Einfügen von Aufbauelemen- 
ten (z. B. eines Gingiva formers) bei  
einem zweiphasigen Implantatsystem  
erfolgt un mittelbar nach der chirurgi- 
schen Freilegung in der gleichen Sit- 
zung. Weil die Freilegung und das  
Einfügen eines oder mehrerer  Aufbau- 
elemente Leistungsbestandteile der 
GOZ-Nr. 9040 sind, kann in dieser Sit-
zung die GOZ-Nr. 9050 für dasselbe 
Implantat nicht berechnet werden. 

Wechselvorgänge während  
der rekonstruktiven Phase

Nachdem das Implantat freigelegt und  
mit einem Gingivaformer versorgt wurde, 
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Nicht jeder implantologische Vorsorgungschritt ist als Leistungs-

beschreibung der GOZ eindeutig erfasst. Welche Gebührenposi- 

tionen für welche Leistungen berechnungsfähig sind, bedarf da-

her vor allem der genauen Kenntnis zu Analogpositionen. Eine 

wertvolle Hilfestellung bietet hierbei ein Analogierechner. Der 

vorliegende Beitrag verweist auf die relevanten und zum Teil ana-

log zu verwendenden Leistungsnummern im Zusammenhang mit 

dem Auswechseln von Aufbauelementen (Abutments) und zeigt 

die hierfür geltenden Angaben eines Analogierechners auf.

Auswechseln von Aufbauelementen 
(Abutments): GOZ-Nr. 9040, 9050, 
9060 oder analog?

GOZ Leistungsbeschreibung Berechnungsfähig

9040 Freilegen eines Implantats 
und Einfügen eines oder 
mehrerer Aufbauelemente 
(z. B. eines Gingiva formers) 
bei einem zweiphasigen 
Implantatsystem

·  für das Freilegen eines Implantats und Ein- 
fügen eines oder mehrerer Aufbauelemente 
(z. B. eines Gingiva formers)

·  je Implantat

9050 Entfernen und Wiederein-
setzen sowie Auswechseln 
eines oder mehrerer Auf- 
bauelemente bei einem 
zweiphasigen Implantat- 
system während der re- 
kon struktiven Phase

·  für das Entfernen und Wiedereinsetzen eines 
oder mehrerer Aufbauelemente, z. B.:  
Abutment/Abutmentteile/Gingivaformer/
Abdruckpfosten

·  für das Auswechseln eines oder mehrerer 
Aufbauelemente

·  während der rekonstruktiven Phase 
– bei der Erstversorgung mit Implantaten 
–  bei der Erneuerung einer Supra  kon struktion

·  auch in der Eingliederungssitzung (z. B.  
Gingivaformer gegen Abutment austauschen)

·  höchstens dreimal je Implantat und höchstens 
einmal je Sitzung

·  (je Implantat)

9060 Auswechseln von Aufbau-
elementen (Sekundärteilen)  
im Reparaturfall

·  für das Auswechseln von Aufbau- 
elementen im Reparaturfall: 
–  Implantataufbau/Implantatpfosten/ 

Abutment
t – Befestigungsschrauben
· –  Abutment- und Koronalverschrau bungen
·  je Implantat
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beginnt (i. d. R.) in der nächsten Sit-
zung die so genannte „rekonstruktive 
Phase“, das heißt die Versorgung mit 
einem entsprechenden definitiven Zahn- 
ersatz. Aufgrund von Abformmaß-
nahmen und Einproben sind in dieser 
Phase Wechselvorgänge (Gingivafor-
mer gegen Abformpfosten, Abutments 
o. Ä.) notwendig, die eine Berechnung 
der GOZ-Nr. 9050 auslösen. Diese Leis- 
tungs-Nr. ist in der rekonstruktiven Phase 
insgesamt höchstens dreimal je Implan-
tat berechenbar, unabhängig von der 
tatsächlichen Anzahl der er brachten 
Wechselvorgänge in der jeweiligen Sit- 
zung. Die rekonstruktive Phase mit 
meh reren Behandlungsschritten endet 
mit der definitiven Eingliederung des 
endgültigen Zahnersatzes. 

Besonderheit bei Wechsel- 
vorgängen vor der  
rekonstruktiven Phase

Das Entfernen und Wiedereinsetzen 
oder  der Austausch eines Gingivafor-
mers in dem Zeitraum nach Freilegung 
eines Implantats (GOZ-Nr. 9040) und 
vor dem Beginn der  rekonstruktiven 
Phase ist in den Leistungsbeschrei-
bungen der GOZ nicht geregelt.  Ge- 
gebenenfalls sind sogar mehrere Wech-
selvorgänge (in unterschiedlichen Sit-
zungen) eines Abutments zur Verbes-
serung des Emergenzprofils der Gingiva 
erforderlich. Diese Wechselvorgänge 
sind nicht nach der GOZ-Nr. 9050, son-
dern gemäß § 6 Abs. 1 GOZ analog zu 
berechnen. Zur Ermittlung einer ent-
sprechenden Analogposition bietet der 
DAISY-AnalogieRechner® eine wertvolle 
Unterstützung.

Besonderheiten bei  
Wechselvorgängen in der 
Eingliederungssitzung

Die Leistung nach der GOZ-Nr. 9050 
ist auch in der Eingliederungssitzung 
von Suprakonstruktionen (Kronen, Brü- 
ckenanker, Teleskopkronen u. a.) be-
rechnungsfähig, wenn zum Beispiel ein  
Gingivaformer gegen ein definitives 
Abutment ausgetauscht wird. 
Weil im Beispiel A vor der unmittelba-
ren Eingliederung der  Primärkrone ein 

Wechselvorgang stattfindet, kann die 
GOZ-Nr. 9050 berechnet werden.
Im Beispiel B kann die GOZ-Nr. 9050 
nicht berechnet werden, weil in der 
Eingliederungssitzung kein Wechsel-
vorgang eines Aufbauelementes durch-
geführt wurde und das „Abutment“ in 
diesem Fall das Primärteil einer Tele- 
skopkrone darstellt. Die  Eingliederung 
einer Primärteleskopkrone auf einem 
natürlichen Zahn oder auf einem Im-
plantat ist Leistungsbestandteil der 
GOZ-Nr. 5040 und löst keine separate 
Berechnung aus. 
Da das alleinige Entfernen eines Abut-
ments in den Leistungs beschreibungen 
der GOZ nicht existiert, ist es vertretbar, 
diesen Vorgang gemäß § 6 Abs. 1 GOZ 
analog zu berechnen.

Besonderheiten bei  
Wechselvorgängen im  
Reparaturfall

Das Auswechseln von Aufbauelemen-
ten (Sekundärteilen) im Reparaturfall 
ist nach der GOZ-Nr. 9060 je Sitzung 
und je  Implantat einmal berechnungs-
fähig, und zwar ungeachtet der Anzahl 
der Aufbauelemente die tatsächlich 
ausgewechselt  werden.
Auch wenn bei einigen Implantatsys- 
temen mehrere Aufbau elemente zu 
einer funktionellen Einheit zusammen- 
gefügt werden, zum Beispiel bei dem  
IMZ-Implantatsystem (Titaninsert,  intra- 
mobiler Connector, zentrale Verschluss-
schraube), kann die GOZ-Nr. 9060 
(bzw. 9050) trotzdem nur einmal je  
Implantat und Sitzung berechnet wer-
den. Weil der Zeitaufwand bei derar- 
tigen Systemen erheblich höher sein 
kann, ist eine angemessene Vergü-
tung der GOZ-Nr. 9060 nur mit einer 
entsprechenden Honorarvereinbarung 

nach § 2 Abs. 1 und 2 GOZ zu er zie- 
len!
Das Entfernen einer intraimplantär 
frakturierten Schraube eines Implan- 
tataufbaus ist in der GOZ nicht be- 
schrieben. Diese ggf. extrem zeitauf-
wendige selbstständige Maßnahme 
kann gemäß § 6 Abs. 1 GOZ analog 
berechnet werden. Wird in diesem 
Zusammenhang ein Implantataufbau 
ausgetauscht, kann neben der Ana- 
logleistung die GOZ-Nr. 9060 berech-
net werden.

Besonderheiten bei  
Wechselvorgängen im Kontext  
mit einer PZR (Mundhygiene)

Das Abnehmen und Wiederbefestigen 
von Implantataufbauten zum Zweck 
der Reinigung nach der rekonstruktiven 
Phase ist  in der GOZ ebenfalls nicht be-
schrieben. Diese selbstständige Maß-
nahme kann gemäß § 6 Abs. 1 GOZ 
analog berechnet  werden. 

Berechnung von Material-
kosten neben den GOZ-Nrn. 
9040, 9050 und 9060 

Gemäß den allgemeinen Bestimmun-
gen des GOZ-Teils K  (Absatz 2) sind die 
bei den Leistungen nach Abschnitt K 
 verwendeten Implantate bzw. Implan- 
tatteile (Abutments) ge sondert berech-
nungsfähig.

Sylvia Wuttig, B.A.
Geschäftsführende  
Gesellschafterin
DAISY Akademie +  
Verlag GmbH
abrechnung@daisy.de
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Abb. 1: Beispiel A             Abb. 2: Beispiel B
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